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Einleitung

Das Thema „Ausbildung“ ist momentan ein zentrales 
Thema für die Kolleginnen und Kollegen in der Be-
ratung. Der Weg in die Ausbildung und das erfolg-
reiche Absolvieren dieser ist für viele Geflüchtete 
noch mit großen Hürden verbunden. 

Für diejenigen, die es geschafft und eine Ausbildung 
aufgenommen haben, stellt sich die Frage, wie die 
betroffenen Personen während ihrer Ausbildung 
ihren Lebensunterhalt sicherstellen können, wenn 
keine oder zu wenig Ausbildungsvergütung gezahlt 
wird und welche weiteren Förderleistungen in An-
spruch genommen werden können. Insbesondere 
für Menschen mit einer Aufenthaltsgestattung oder 
einer Duldung ergeben sich hier vielfältige Probleme, 
da die Rechtslage dazu widersprüchlich und zum Teil 
integrationsfeindlich ausgestaltet ist. Die Folge in 
nicht wenigen Fällen ist: Die Ausbildung muss ab-
gebrochen werden, weil das Existenzminimum nicht 
gesichert ist. 

Es darf nicht sein, das junge motivierte Menschen, in 
den erneuten Sozialleistungsbezug geschickt wer-
den, anstatt eine Ausbildung absolvieren zu kön-
nen. Dies widerspricht auch der im Koalitionsvertrag 
getroffenen Aussage, dass bei der Umsetzung der 
Ausbildungsduldung „zusätzliche Belastungen für 
die sozialen Sicherungssysteme“ vermieden werden 
sollen.

Der Koalitionsvertrag sieht auch vor, eine Min-
destausbildungsvergütung im Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) zu verankern. Der Paritätische hat sich   für 
eine Mindestausbildungsvergütung ausgesprochen, 
die in ihrer Ausgestaltung die vorhandenen tarif-
lichen Regelungen berücksichtigen soll. Bei den voll-
zeitschulischen Berufsausbildungen (nach Landes-
recht) sollen die Länder aufgefordert werden — ggf. 
mit den Trägern von Berufsfachschulen — Lösungen 
zu erarbeiten, um Schulgeldzahlungen zukünftig zu 
verhindern und zusammen mit den Tarifpartnern ei-
nen Vorschlag für eine zukünftige (Mindest-) Ausbil-
dungsvergütung in schulischen Berufsausbildungen 
zu entwickeln.

Nachdem der Paritätische bereits Arbeitshilfen zu 
der Frage des Zugangs zu Ausbildung und zu den 
Leistungen der Ausbildungsförderung sowie der 
Ausbildungsduldung und der Bleiberechtsregelung 
herausgegeben hat, sollen in der nun vorliegenden 
Arbeitshilfe detaillierte Hinweise zur Problematik der 
Sicherung des Lebensunterhalts während der Aus-
bildung gegeben werden. Bitte achten Sie darauf, 
dass wir uns um fortlaufende Aktualisierungen un-
serer Arbeitshilfen bemühen und Sie die aktuellsten 
Versionen in der Rubrik „Publikationen“ auf unserer 
Homepage hier finden. 

http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/migration/publikationen/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=68&cHash=6ff18a57d5f34df025dfd110e88c9068
http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/migration/publikationen/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=68&cHash=6ff18a57d5f34df025dfd110e88c9068
http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/migration/publikationen/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=57&cHash=32271d8b639d16c995db4becb2f66f5b
http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/migration/publikationen/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=10439&cHash=3719e8d31dfb3fe5e177e677a75e6505
http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/fluechtlingshilfe/publikationen
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1. Personen mit Aufenthaltsgestattung

Eine Aufenthaltsgestattung besitzen Personen wäh-
rend des Asylverfahrens. Falls während des Asyl-
verfahrens eine qualifizierte Berufsausbildung auf-
genommen wird, besteht in aller Regel nach einer 
möglichen Ablehnung oder Rücknahme des Asylan-

trags ein Anspruch auf Erteilung einer Ausbildungs-
duldung ( § 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG). Eine aus-
führliche Arbeitshilfe zur Ausbildungsduldung des 
Paritätischen Gesamtverbandes finden Sie hier.
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Lebensunterhaltssicherung während betrieblicher Ausbildung mit 
Aufenthaltsgestattung:

Alle: AsylbLG: § 3

Erste 15 Monate

Aus Syrien, Eritrea, Somalia, Irak, Iran:
 BAB

Ab 16. Monat

Alle anderen:

 Rechtsmittel gegen Ablehnung BAB 
 Antrag auf Härtefallleistungen nach 
§ 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII i. V. m. § 2 
AsylbLG
 Antrag auf Grundleistungen nach § 3 
AsylbLG wg. verfassungskonformer 
Auslegung

In Ausbildung und bei den Eltern wohnend:
 § 2 AsylbLG i. V. m. § 22 Abs. 2 SGB XII

Abb. 1: Lebensunterhaltssicherung während betrieblicher Ausbildung mit Aufenthaltsgestattung:

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__60a.html
http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/fluechtlingshilfe/publikationen/
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1.1 Betriebliche Berufsausbildung

Für die Aufnahme einer betrieblichen Berufsausbil-
dung ist eine „Erlaubnis zur Beschäftigung“ durch 
die Ausländerbehörde (Arbeitserlaubnis) erforder-
lich. Die Erteilung ist eine Ermessensentscheidung. 
Hierbei muss auch das Interesse des Gesetzgebers 
berücksichtigt werden, die Fachkräftebasis zu si-
chern und die frühzeitige Integration zu fördern. Es 
besteht zumindest Anspruch auf Ausstellung eines 
begründeten Bescheids, aus dem die Ermessensab-
wägung hervorgeht ( § 37 VwVfG; § 39 VwVfG). Bei 
einer Ablehnung kann gegen die Entscheidung in 
manchen Bundesländern ein Widerspruch eingelegt 
werden, in den meisten Bundesländern muss man 
unmittelbar eine Klage beim Verwaltungsgericht ein-
legen. Zusätzlich sollte beim Verwaltungsgericht ein 
„Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung“ 
(Eilantrag) gestellt werden ( § 123 VwGO).

1.1.1 Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

BAB ( §§ 56 ff SGB III) ist die Sozialleistung, die 
normalerweise während einer ersten betrieblichen 
oder außerbetrieblichen Ausbildung zusätzlich zum 
Ausbildungsentgelt oder während einer berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) gezahlt wird. 
Zuständig ist die Agentur für Arbeit ( https://www.
arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsaus-
bildungsbeihilfe-bab). Hier gibt es auch einen BAB-
Rechner ( http://www.babrechner.arbeitsagentur.
de). Eine Altersgrenze gibt es für BAB nicht.

BAB wird normalerweise nur erbracht, wenn die Aus-
zubildenden nicht bei ihren Eltern wohnen und die 
Ausbildungsstätte auch nicht in angemessener Zeit 
von der Wohnung der Eltern erreichbar ist. Nach Auf-
fassung der Bundesagentur für Arbeit ist dies dann 
der Fall, wenn der Hin- und Rückweg zusammen 
mehr als zwei Stunden dauert ( Fachliche Hinweise 
der Bundesagentur für Arbeit zu § 60 SGB III).

Asylsuchende Menschen mit einer Aufenthaltsge-
stattung erhalten normalerweise jedoch nur dann 
BAB, wenn sie entweder

ÂÂ selbst bereits fünf Jahre in Deutschland leben 
und in dieser Zeit gearbeitet haben, oder

ÂÂ zumindest ein Elternteil innerhalb der letzten 
sechs Jahre mindestens drei Jahre in Deutsch-
land gelebt und gearbeitet hat. In bestimm-
ten Fällen reicht hier auch eine sechsmonatige 
frühere Erwerbstätigkeit der Eltern aus ( § 59 
Abs. 3 SGB III).  

Diese Voraussetzungen dürften nur in wenigen Fäl-
len erfüllt sein. Daher hat der Gesetzgeber im August 
2016 einen weiteren Paragrafen eingeführt, nach 
dem Menschen mit einer Aufenthaltsgestattung 
auch unabhängig davon einen Anspruch auf BAB ha-
ben können ( § 132 Abs. 1 Nr. 2 SGB III).

Dies ist dann der Fall, wenn 

ÂÂ die Auszubildenden nicht in einer Aufnahmeein-
richtung leben (das sind nur die Landeseinrich-
tungen, in denen die Betreffenden vor einer Zu-
weisung in eine Kommune leben müssen, nicht 
jedoch die Gemeinschaftsunterkünfte in kom-
munaler Trägerschaft) und

ÂÂ ihr Aufenthalt seit 15 Monaten gestattet ist 
(Zeiten mit Ankunftsnachweis bzw. einer BüMA 
zählen mit) und

ÂÂ bei ihnen „ein rechtmäßiger und dauerhafter Auf-
enthalt zu erwarten ist“.

Insbesondere der letzte Punkt ist ein großes Problem. 

https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__37.html
https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__39.html
https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/__123.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
http://www.babrechner.arbeitsagentur.de
http://www.babrechner.arbeitsagentur.de
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/FW-SGB-III-60_ba015084.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/FW-SGB-III-60_ba015084.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__59.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__59.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__132.html
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Denn obwohl das Gesetz lediglich bei Menschen aus 
den so genannten „sicheren Herkunftsstaaten“ ( An-
lage II zu § 29a AsylG) vermutet, dass ein dauerhafter 
und rechtmäßiger Aufenthalt nicht zu erwarten sei, 
geht die Bundesagentur für Arbeit davon aus, dass 
diese Voraussetzung ausschließlich bei Asylsuchen-
den aus 
 ‣ Syrien,
 ‣ Eritrea,
 ‣ Somalia,
 ‣ Irak und
 ‣ Iran

erfüllt sei. Bei dieser Gesetzesauslegung orientiert 
sich die BA an einer Festlegung der Bundesregie-
rung, dass von einer „guten Bleibeperspektive“ nur 
dann auszugehen sei, wenn die Gesamtanerken-
nungsquote von Asylanträgen aus dem jeweiligen 
Herkunftsstaat bei mindestens 50 Prozent liege und 
eine relevante Zahl von Personen übersteige. Daher 
lehnt die Bundesagentur für Arbeit die BAB-Anträge 
von Asylsuchenden aus allen anderen Herkunfts-
staaten nach unserer Erfahrung pauschal ab.

Diese Rechtsauffassung und Entscheidungspraxis 
sind nach Überzeugung des Paritätischen Gesamt-
verbandes aus mehreren Gründen nicht haltbar:

ÂÂ Die Festlegung auf die fünf „TOP-5-Staaten“ ist 
willkürlich. Das wird besonders deutlich, da die 
von der Bundesregierung selbst festgelegte De-
finition einer Gesamtschutzquote von 50 Prozent 
dabei schon nicht eingehalten wird. Laut BAMF-
Antrags-, Entscheidungs- und Bestandsstatistik 
2017 lag bei zehn weiteren Herkunftsländern 
die (unbereinigte) Gesamtschutzquote bei min-
destens 50 Prozent – wenn auch bei teilweise 
sehr geringer absoluter Zahl (Botsuana, Burundi, 
Honduras, Suriname, Jemen, Bahrein, Myanmar, 
Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi Ara-
bien). Bei staatenlosen Asylsuchenden lag die 
unbereinigte Gesamtschutzquote gar bei über 
68 Prozent. Die Gesamtschutzquote von Asyl-
entscheidungen zu unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen liegt bei über 20 Herkunfts-
staaten bei über 50 Prozent – unter anderem für  
Afghanistan bei über 68 Prozent. All das lässt die 

pauschale, typisierende Festlegung auf die TOP-
5-Staaten unberücksichtigt.

ÂÂ Zum anderen geht der Gesetzeswortlaut davon 
aus, dass eine „gute Bleibeperspektive“ nur bei 
Asylsuchenden aus den aktuell acht so genann-
ten „sicheren Herkunftsstaaten“ nicht vermutet 
werden könne. Aber sogar für diesen Personen-
kreis kann diese „gesetzliche Vermutung“ auf-
grund individueller Umstände widerlegt werden. 
Dasselbe muss dann erst Recht für Asylsuchende 
aus den Staaten gelten, die noch nicht einmal 
als „sichere Herkunftsstaaten“ deklariert worden 
sind und deren Chancen im Asylverfahren daher 
zumindest offen sind.

ÂÂ Darüber hinaus dürfen bei der Auslegung des 
unbestimmten Rechtsbegriffs „dauerhafter und 
rechtmäßiger Aufenthalt zu erwarten“ nicht nur 
die Asylanerkennungsquoten eine Rolle spielen, 
sondern es müssen auch andere Kriterien, die sich 
aus dem allgemeinen Aufenthaltsrecht ergeben, 
realitätsgerecht berücksichtigt werden. Bei Asylsu-
chenden, die sich in einer qualifizierten Berufsaus-
bildung befinden, besteht – nach einem negativen 
Ausgang des Asylverfahrens – Anspruch auf Ertei-
lung einer Ausbildungsduldung und anschließend 
auf eine Aufenthaltserlaubnis zur Beschäftigung. 
Somit ist unabhängig vom Herkunftsland auf-
grund der Ausbildung von einem „rechtmäßigen 
und dauerhaften Aufenthalt“ auszugehen.

ÂÂ Schließlich spricht einiges dafür, dass eine rein 
schematische Differenzierung allein anhand des 
Herkunftslandes, die sachlich nicht gerechtfer-
tigt ist, dem Diskriminierungsverbot aus Art. 3 
des Grundgesetzes widerspricht und auch mit 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht zu 
vereinbaren ist. Hinzu kommt, dass nach einer 
Ablehnung des Asylantrags und Erteilung einer 
Duldung stets ein Anspruch auf Ausbildungsför-
derung besteht, vor Entscheidung des Asylan-
trags mit einer Aufenthaltsgestattung jedoch in 
vielen Fällen nicht. Auch dies ist eine Ungleich-
behandlung, die nicht mit sachlichen Gesichts-
punkten zu rechtfertigen, sondern willkürlich ist.

https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/anlage_ii.html
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/anlage_ii.html
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ggua/2017_12_Antrags-Entscheidungs-Bestandsstatistik_kumuliert__002_.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ggua/2017_12_Antrags-Entscheidungs-Bestandsstatistik_kumuliert__002_.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ggua/2017_12_Antrags-Entscheidungs-Bestandsstatistik_kumuliert__002_.pdf
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Praxistipp:  
Antrag auf BAB stellen, bei Ablehnung 
Rechtsmittel einlegen

Auszubildende mit einer Aufenthaltsgestattung 
sollten unabhängig vom Herkunftsland Anträge auf 
BAB stellen. Es besteht Anspruch auf Entgegennah-
me des Antrags ( § 20 Abs. 3 SGB X), auf schriftliche 
Entscheidung ( § 33 SGB X) sowie auf Begründung 
einer möglichen Ablehnung ( § 35 SGB X).

Bei einer Ablehnung sollten ein Widerspruch und 
gegen die Widerspruchsablehnung eine Klage 
beim Sozialgericht eingelegt werden. Zudem 
sollte ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung beim Sozialgericht eingelegt werden (Ei-
lantrag;  § 86b Abs. 2 SGG).

Eine Musterargumentation für eine Klage und einen 
Eilantrag von David Werdermann finden Sie hier.

1.1.2  Sozialhilfe (§ 3 AsylbLG) in den  
ersten 15 Monaten des Aufenthalts

In den ersten 15 Monaten des Aufenthalts besteht 
auch während einer betrieblichen Ausbildung er-
gänzend zum Ausbildungsentgelt ein Anspruch auf 
Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG). Die Grundleistungen sehen keinen 
Leistungsausschluss während einer Ausbildung vor. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat 
dies in einem Schreiben vom 26. Februar 2016 aus-
drücklich bestätigt.

Das Landessozialgericht Berlin Brandenburg und das 
Sozialgericht Potsdam haben in mehreren Entschei-
dungen bereits festgestellt, dass auch für Asylsu-
chende aus anderen Staaten als den „TOP-5“-Staaten 
ein Anspruch auf BAB gegeben sein kann:

• LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 16. No-
vember 2017 – L 18 AL 182/17 B ER

• LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 24. Ja-
nuar 2018 – L 14 AL 5/18 B ER.

• SG Potsdam, Beschluss vom 20.12.2017 - S 6 AL 
237/17 ER 

Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich bereits 
mit der „Bleibeperspektive“ beschäftigt und eine ne-
gative Entscheidung des LSG Berlin-Brandenburg aus 
formalen Gründen aufgehoben. Dies hat das BVerfG 
damit begründet, dass eine „ungeklärte sozialrecht-
liche Rechtslage“ vorliege, weil es keine „gefestigte 
sozialgerichtliche Rechtsprechung zur Auslegung 
von § 132 SGB III“ gebe ( BVerfG, Beschluss vom 28. 
September 2017 – 1 BvR 1510/17).

Praxistipp:  
Einkommensanrechnung bei Grundlei-
stungsbezug AsylbLG

Das Ausbildungsentgelt oder anderes Einkommen 
aus Erwerbstätigkeit wird zwar auf den Grundlei-
stungsbezug angerechnet, es gibt aber Freibeträ-
ge ( § 7 Abs. 3 AsylbLG). So sind etwa die für die 
Erzielung des Einkommens notwendigen Ausga-
ben absetzbar und werden daher nicht als Einkom-
men angerechnet. Hierunter fallen zum Beispiel 
die Fahrtkosten. Zusätzlich besteht ein Freibetrag 
von 25 Prozent des erzielten Bruttoeinkommens, 
höchstens jedoch in Höhe von 50 Prozent des Re-
gelbedarfs (also 177 Euro in Regelbedarfsstufe 1). 
Eine Übersicht zu den Freibetragsregelungen fin-
den Sie hier.

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__33.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__35.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgg/__86b.html
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/klage_und_antrag_bab.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/AsylbLG/Schreiben_BMAS_26.02.16-Leistungsgewaehrung_an_Studenten_nach_AsylbLG.pdf
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=196803
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=196803
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/LSG_1-18_20180130.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/LSG_1-18_20180130.pdf
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/dokumente/25962.pdf
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/dokumente/25962.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2017/09/rk20170928_1bvr151017.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2017/09/rk20170928_1bvr151017.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__7.html
http://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/einkommensanrechnung.pdf
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1.1.3  Sozialhilfe (§ 2 AsylbLG) nach den 
ersten 15 Monaten des Aufenthalts

Nach einem Aufenthalt von 15 Monaten besteht nor-
malerweise ein Anspruch auf die eigentlich besseren 
so genannten „Analogleistungen“ nach § 2 AsylbLG. 
Das heißt: Höhe und Form der AsylbLG-Leistungen 
richtet sich nach den Regelungen des SGB XII. Und 
hier sieht der nun anwendbare § 22 SGB XII einen 
Leistungsausschluss für eine Hilfe zum Lebensunter-
halt während einer „dem Grunde nach förderungsfä-
higen“ Ausbildung vor. Dieser Leistungsausschluss 
gilt auch dann, wenn die Ausbildung zwar förder-
fähig ist, aber etwa wegen des „falschen“ Aufent-
haltsstatus oder des „falschen“ Herkunftsstaats keine 
Ausbildungsförderung erbracht wird oder diese zu 
niedrig ist, um den Lebensunterhalt zu sichern. 

In bestimmten Fällen besteht allerdings doch ein An-
spruch auf AsylbLG-Leistungen nach § 2 AsylbLG ( 
§ 22 Abs. 2 SGB XII). Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn:

ÂÂ die Auszubildende bei den Eltern wohnt und 
deshalb keinen oder einen nur sehr geringen An-
spruch auf BAB hat ( § 60 SGB III; § 62 Abs. 1 
SGB III).

Insbesondere für unbegleitet minderjährig einge-
reiste Flüchtlinge oder andere Asylsuchende ohne 
Eltern in Deutschland hilft dies jedoch nicht weiter. 
Sie sind normalerweise von AsylbLG-Leistungen aus-
geschlossen, auch wenn sie keine oder zu wenig BAB 
erhalten.

Das Sozialamt kann jedoch auch in diesen Fällen Hil-
fe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG als Beihilfe 
oder als Darlehen erbringen, wenn es sich um einen 
„besonderen Härtefall“ handelt ( § 22 Abs. 1 Satz 2 
SGB XII). 

Praxistipp:  
Einkommensanrechnung bei  
Analogleistungsbezug AsylbLG

Das Ausbildungsentgelt oder anderes Einkommen 
aus Erwerbstätigkeit wird zwar auf den Analoglei-
stungsbezug angerechnet, es gibt aber Freibeträ-
ge ( § 82 SGB XII). So sind etwa die für die Er-
zielung des Einkommens notwendigen Ausgaben 
absetzbar und werden daher nicht als Einkommen 
angerechnet. Hierunter fallen zum Beispiel die 
Fahrtkosten. Zusätzlich besteht ein Freibetrag von 
30 Prozent des erzielten Bruttoeinkommens, höch-
stens jedoch in Höhe von 50 Prozent der Regelbe-
darfsstufe 1 (also max. 208 Euro). Eine Übersicht zu 
den Freibetragsregelungen finden Sie hier.

Praxistipp:  
Antrag auf Leistungen nach der Härtefall-
regelung stellen

Falls keine BAB erbracht wird oder diese zu niedrig 
für die Sicherung des Lebensunterhalts ist, sollte 
beim Sozialamt ein Antrag auf Leistungen nach 
der Härtefallregelung des § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII 
gestellt werden. Wenn das Sozialamt behauptet, 
dies sei nicht möglich, so stimmt dies nicht. Das 
Sozialamt ist verpflichtet, den Antrag anzuneh-
men ( § 20 Abs. 3 SGB X). Es ist verpflichtet, auf 
Verlangen einen schriftlichen Bescheid zu erlassen 
( § 33 SGB X). Dieser Bescheid muss begründet 
sein und auch die Gesichtspunkte der Ermes-
sensausübung enthalten ( § 35 SGB X). Gegen 
eine Ablehnung kann ein Widerspruch eingelegt 
werden. Gegen eine Widerspruchsablehnung 
kann eine Klage vor dem Sozialgericht eingelegt 
werden. Da es um eine akute Gefährdung des sozi-
alen Existenzminimums geht, kann zusätzlich ein 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
(Eilantrag) beim Sozialgericht gestellt werden  
( § 86b Abs. 2 SGG).

Das Problem an der Sache ist: Nur bei Vorliegen einer 
besonderen Härte kann das Sozialamt Leistungen er-
bringen. Es ist also sehr wichtig, diese Härtegründe 
ausführlich und individuell vorzutragen. 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__22.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__60.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__62.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__62.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__22.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__22.html
https://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__7.html
http://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/einkommensanrechnung.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__33.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__35.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgg/__86b.html
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Einige Argumente können hierfür sein:

ÂÂ Bei Ablehnung der Leistungen müsste die Aus-
bildung abgebrochen werden. Dann würde 
wieder voller Leistungsanspruch auf Hilfe zum 
Lebensunterhalt bestehen – aber die Integration 
würde verhindert.

ÂÂ Nach einer Ablehnung des Asylantrags würde 
Anspruch auf BAB bestehen, zuvor aber nicht. 
Dies ist eine willkürliche und sachlich nicht ge-
rechtfertigte Ungleichbehandlung und spricht 
für eine besondere Härte.

ÂÂ Deutsche oder andere ausländische Auszubil-
dende mit einem Aufenthaltstitel haben seit Au-
gust 2016 stets einen Anspruch auf Leistungen 
nach dem SGB II, wenn keine oder zu wenig BAB 
erbracht wird, damit das Existenzminimum auch 
in diesem Fall stets gesichert ist. Die Ausschluss-
regelung im § 7 Abs. 5 SGB II ist hierfür geändert 
worden. Eine vergleichbare Anpassung ist im 
SGB XII (das im Fall von Auszubildenden fast nur 
noch für AsylbLG-Berechtigte angewandt wird) 
jedoch nicht erfolgt. Auch dies ist eine sachlich 
nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung.

ÂÂ Der Gesetzgeber hat die Ausbildungsduldung 
in der Absicht eingeführt, Betrieben und Betrof-
fenen größere Rechtssicherheit zu schaffen, die 
Integration zu fördern und die Fachkräftebasis 
zu sichern. Diese Absicht des Gesetzgebers darf 
nicht über den Umweg eines Sozialleistungs-
ausschlusses torpediert werden.

ÂÂ Neben der Vollzeitausbildung ist es faktisch nicht 
möglich, einen Nebenjob auszuüben, ohne den 
Erfolg der Ausbildung zu gefährden.

ÂÂ Möglicherweise ist bereits ein erheblicher Teil 
der Ausbildung absolviert und steht der Ab-
schluss der Ausbildung bevor.

ÂÂ Möglicherweise ist die aktuelle Ausbildung die 
„objektiv belegbar die einzige Zugangsmöglich-
keit zum Arbeitsmarkt (vgl.: BSG, Urteil vom 6. 
September 2007; B 14/7b AS 36/06 AR).

Einige Sozialämter sind sehr wohl von sich aus bereit, 
im Rahmen der Härtefallregelung Leistungen zu er-
bringen – auch weil sie wissen, dass dies die auch für 
sie kostengünstigste Lösung ist.

Mehrere Bundesländer haben zudem bereits Erlasse 
veröffentlicht, in denen sie den Sozialämtern emp-
fehlen, im Rahmen der Härtefallregelung Leistungen 
zu erbringen:

 ‣ Niedersachsen, Erlass vom 4. Oktober 2017

 ‣ Schleswig-Holstein, Erlass vom 10. Mai 2017

 ‣ Berlin, Erlass vom 28. Oktober 2016

 ‣ Bayern, Erlass vom 13. März 2018. 

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat 
in zwei Beschlüssen vom 13. Februar 2018 (L 8 AY 
1/18 B ER) und vom 17. April 2018 (L 8 AY 8/18 B ER) 
mit Hinweis auf den Erlass des Landes Niedersachsen 
angeordnet, ergänzend zu Ausbildungsentgelt und 
BAB Leistungen nach § 2 AsylbLG im Rahmen der 
Härtefallregelung zu erbringen. Das LSG begründet 
dies auch mit der Ungleichbehandlung von SGB II-
Berechtigten (die seit August 2016 auch während 
Ausbildungen stets aufstocken können) und SGB XII 
/ § 2 AsylbLG-Berechtigten (die dies nicht können). 
Es stellt die Frage, ob es sich bei dieser Ungleichbe-
handlung um eine unzulässige „willkürlich ungleiche 
Behandlung wesentlich gleicher Sachverhalte“ hande-
le. Das LSG sieht einen Härtefall als gegeben an, weil 
nunmehr „der Gesetzgeber jedoch andere Prioritäten 
(setze): hilfebedürftige junge Menschen sollen vorran-
gig eine Berufsausbildung aufnehmen bzw. beenden, 
auch wenn sie infolge dessen u. U. für mehrere Jahre auf 
staatliche Hilfe angewiesen sind (vgl. BT-Drs. 18/8041 
Seite 29). Dieser Perspektivwechsel ist im Rahmen der 
Härtefallprüfung zu berücksichtigen.“

https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=75604
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/20171004_Erlass_Haertefallregelung____22_SGB_XII.pdf
https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/behoerden/Erlasse_ab_2012/Berufsausb_Leistungsgew_AsylbLG_Stand_10.5.17.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/AsylbLG_Ha__rte_BAFo__G_Berlin.pdf
https://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/2018_04_25____2_AsylbLG_i.V.m.____22_SGBXII_Hinweise_zu_foerderfaehigen_Ausbildungen_vom_13.03.2018.pdf
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 ‣ LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 13. Fe-
bruar 2018 (L 8 AY 1/18 B ER)

Das Sozialgericht Dresden hat zudem in einem Eilbe-
schluss angeordnet, während einer Ausbildung auch 
nach 15 Monaten zumindest Leistungen nach § 3 
AsylbLG weiter zu erbringen: 
„Allerdings gebietet eine verfassungskonforme Ausle-
gung des AsylbLG, dass dem Antragsteller derzeit jeden-
falls Leistungen nach § 3 AsylbLG zustehen. Dies folgt 
aus der überragenden Bedeutung des Grundrechts auf 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz-
minimums (Atz. 1 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG, 
vgl. BVerfG, Urteil vom 18. Juli 2012 – 1 BvL 10/10-). 
(…) Innerhalb der ersten 15 Monate des Aufenthalts in 
Deutschland hätte er trotz Teilnahme an der von ihm 
absolvierten Ausbildung ohne weiteres Anspruch auf 
Leistungen nach § 3 AsylbLG (…). Es ist kein sachlicher 
Grund ersichtlich, nach dem AsylbLG anspruchsberech-
tigte Personen von Leistungen nach einer Verfestigung 
der Aufenthaltsdauer auszuschließen, die ihnen bei 
einem kürzeren Aufenthalt zustünden. (…) Die Vor-
schrift des § 2 Abs. 1 AsylbLG ist daher verfassungskon-
form einschränkend dahingehend auszulegen, dass im 
Falle eines Ausschlussgrundes nach dem SGB XII die In-
anspruchnahme von Leistungen nach § 3 AsylbLG un-
benommen bleibt.“

 ‣ SG Dresden, Beschluss vom 17. Januar 2018.

Allerdings ist die Rechtsprechung uneinheitlich. Es 
gibt auch negative Entscheidungen, so beispielswei-
se vom LSG NRW und Schleswig-Holstein.

1.1.4  Jugendhilfe / Hilfe für junge Volljährige

Die Ausschlüsse von jeglichen Sozialleistungen sind 
insbesondere für unbegleitete (ehemals) minderjäh-
rige Asylsuchende dramatisch. Eine Lösung kann in 
manchen Fällen über Leistungen der Jugendhilfe ge-
lingen. Bei einer Unterbringung in einer stationären 
Einrichtung, in Vollzeitpflege oder bei einer geeig-
neten (möglicherweise verwandten) Pflegeperson 
( §§ 32 bis 35 und § 35a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 SGB VIII) 
ist das Jugendamt auch für die Sicherstellung des Le-
bensunterhalts zuständig ( § 39 SGB VIII). Leistun-
gen der Jugendhilfe sind vorrangig vor den Leistun-
gen nach dem AsylbLG oder dem SGB XII.

Jugendhilfe ist auch für junge Volljährige möglich  
( § 41 SGB VIII), normalerweise bis zum 21. Geburts-
tag, in besonders begründeten Fällen auch bis zum 
27. Geburtstag. Das Jugendamt darf nicht pauschal 
mit dem 18. Geburtstag die Hilfe einstellen, sondern 
muss jeden Einzelfall individuell prüfen, dies sollte 
beim Jugendamt beantragt werden. Es ist unter 
Umständen sinnvoll, auch gegenüber dem Jugend-
amt die Problematik der Sozialleistungsausschlüsse 
transparent zu machen.

Praxistipp:  
Arbeitshilfe des Bundesfachverbands un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge

Der Bundesfachverband unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge (B-UMF) hat eine Arbeitshilfe zur 
Beantragung von Hilfe für junge Volljährige er-
stellt: 

 ‣ 18 - und dann? Arbeitshilfe zur Beantragung 
von Hilfen für junge Volljährige

http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/2018-02-13_Beschluss_LSG_neben_BAB_aufstockend_SGB_XII.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/2018-02-13_Beschluss_LSG_neben_BAB_aufstockend_SGB_XII.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/SG_DD_170118_SGB_XII_22.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__39.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__41.html
http://www.b-umf.de/images/Hilfen_fuer_junge_Volljaehrige_Arbeitshilfe_2017.pdf
http://www.b-umf.de/images/Hilfen_fuer_junge_Volljaehrige_Arbeitshilfe_2017.pdf
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1.1.5 Wohngeld

In manchen Fällen kann auch Wohngeld die Finanzie-
rungslücke zumindest zum Teil ausgleichen. Daher 
sollte stets geprüft werden, ob Wohngeld bezogen 
werden kann. Auch Personen mit einer Aufenthalts-
gestattung können Wohngeld beantragen ( § 3 
Abs. 5 Nr. 4 WoGG) – allerdings (vereinfacht ausge-
drückt) nur dann, wenn sie

ÂÂ in einer Mietwohnung wohnen (auch eine Ob-
dachloseneinrichtung reicht aus) ( § 3 WoGG; 
Allgemeine Verwaltungsvorschriften zu WoGG, 
Randziffer 3.13) und

ÂÂ keinen Anspruch auf BAB haben ( § 20 Abs. 2 
WoGG; Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum 
WoGG, Randziffer 20.21) und

ÂÂ keine Leistungen nach § 3 oder 2 AsylbLG bezie-
hen (§ 7 Abs. 1 Nr. 8 WoGG).

1.1.6 Kindergeld

Mit einer Aufenthaltsgestattung besteht normaler-
weise kein Anspruch auf Kindergeld ( § 62 EStG, § 
1 BKGG). Anders sieht es nur für bestimmte Staatsan-
gehörige aus:

ÂÂ für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus 
Bosnien, Serbien, Montenegro und Kosovo sowie 
aus Algerien, Marokko und Tunesien und

ÂÂ für Staatsangehörige der Türkei gilt: Eine Kinder-
geldberechtigung besteht unabhängig vom Vor-
liegen des Arbeitnehmerstatus und unabhängig 
vom Aufenthaltsstatus bereits dann, wenn die 
Betreffende sich seit mindestens sechs Monaten 
in Deutschland aufhält. 

Normalerweise sind die Eltern die leistungsbe-
rechtigten Personen für das Kindergeld nach dem 
Einkommenssteuergesetz. Nur, wenn die Eltern 
nachweislich verstorben oder ihr Aufenthaltsort un-
bekannt ist, kann ein Kind das Kindergeld nach dem 
BKGG für sich selbst beantragen. Dies ist jedoch ge-
rade für unbegleitet eingereiste junge Menschen in 
der Regel nicht erfüllt.

Das Sozialgericht Mainz hat am 22.9.2015 entschie-
den, dass ein Kind oder junger Erwachsener auch 
dann Kindergeld für sich selbst beanspruchen kann, 
obwohl noch telefonischer Kontakt zu einem Eltern-
teil im Ausland besteht:  Unkenntnis vom Aufenthalt 
der Eltern habe derjenige, der nicht jederzeit wisse, 
wo sich die Eltern gerade aufhalten und in der Fol-
ge sozial wie eine Vollwaise dastehe. Der Gesetzge-
ber habe die betreffende gesetzliche Regelung aus-
drücklich dafür geschaffen, alleinstehenden Kindern, 
die von ihren Eltern oder anderen keine Hilfe zu er-
warten haben, Kindergeld anstatt der Eltern zu ge-
währen. Der Kläger könne nicht jederzeit wissen, wo 
sich seine obdachlose Mutter im Iran aufhalte. Diese 
wiederum könne ihm keinerlei Unterstützung zu-
kommen lassen. ( Sozialgericht Mainz, Urteil vom 
22.09.2015, Aktenzeichen S 14 KG 1/15)

Dennoch dürfte es die große Ausnahme sein, dass 
ein Kindergeldanspruch geltend gemacht werden 
kann.

Praxistipp:  
Handreichung zum Wohngeldanspruch 
für Auszubildende

Rechtsanwalt Joachim Schaller aus Hamburg hat 
zum Wohngeldanspruch für Auszubildende eine 
gute Arbeitshilfe erstellt 

 ‣ Wohngeld für Auszubildende

https://www.gesetze-im-internet.de/wogg/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/wogg/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/wogg/__3.html
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMVBS-36-20090429-KF01-A002.pdf
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMVBS-36-20090429-KF01-A002.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/wogg/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/wogg/__20.html
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMVBS-36-20090429-KF01-A002.pdf
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMVBS-36-20090429-KF01-A002.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/wogg/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__62.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bkgg_1996/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bkgg_1996/__1.html
https://www.jurion.de/news/328829/SG-Mainz-Kindergeld-fuer-afghanischen-Fluechtling/
https://www.jurion.de/news/328829/SG-Mainz-Kindergeld-fuer-afghanischen-Fluechtling/
http://tacheles-sozialhilfe.de/fa/redakteur/Sonstiges/Wohngeld_fuer_Auszubildende_20180215.pdf
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1.1.7 Nebenjob neben der Ausbildung

Falls wegen der oben beschriebenen Förderlücke der 
Lebensunterhalt nicht sichergestellt werden kann, 
wäre auch noch ein Nebenjob in Erwägung zu ziehen. 
Hierfür benötigt die Auszubildende nicht nur die Zu-
stimmung des Ausbildungsbetriebes, sondern auch 
eine gesonderte Arbeitserlaubnis von der Ausländer-
behörde. Zudem ist eine Zustimmung der Bundesa-
gentur für Arbeit erforderlich, die dafür innerhalb der 
ersten vier Jahre des Aufenthalts eine Prüfung durch-
führt, ob vergleichbare Beschäftigungsbedingungen 
eingehalten werden (also Tariflohn oder ortsüblicher 
Lohn für die Nebentätigkeit gezahlt wird). Eine Vor-
rangprüfung findet in den meisten Fällen nicht mehr 
statt (eine tabellarische Übersicht finden Sie hier).

Die Erteilung der Arbeitserlaubnis durch die Aus-
länderbehörde ist eine Ermessensentscheidung. Da 
diese aber bereits die Beschäftigung im Rahmen der 
betrieblichen Ausbildung gestattet hat, dürfte es 
keine Gründe geben, die gegen die Erlaubnis einer 
Nebentätigkeit sprechen könnten. Nähere Hinweise 
finden Sie unter Punkt 1.1)

1.1.8  Weitere ausbildungsbezogene  
Fördermöglichkeiten

Neben der finanziellen Förderung durch eine BAB 
verfügt die Arbeitsagentur über eine Palette zusätz-
licher Fördermöglichkeiten, um die Ausbildungs-
reife herzustellen und die Ausbildung pädagogisch 
zu flankieren. Auch beim Zugang zu diesen Instru-
menten bestehen teilweise Einschränkungen für 
Personen mit Aufenthaltsgestattung. 

ÂÂ Keine ausländerrechtliche Einschränkung be-
steht für eine Einstiegsqualifizierung (EQ) ( § 
54a SGB III). Hierfür ist jedoch eine konkrete Ar-
beitserlaubnis durch die Ausländerbehörde er-
forderlich, die ohne Zustimmung durch die Bun-
desagentur für Arbeit erteilt werden kann.

Für alle folgenden Förderinstrumente bestehen hin-
gegen Einschränkungen. Sie werden für Personen 
mit Aufenthaltsgestattung nur dann erbracht, wenn 
entweder die Auszubildende

ÂÂ selbst bereits fünf Jahre in Deutschland leben 
und in dieser Zeit gearbeitet haben, oder

ÂÂ zumindest ein Elternteil innerhalb der letzten 
sechs Jahre mindestens drei Jahre in Deutschland 
gelebt und gearbeitet hat. In bestimmten Fällen 
reicht hier auch eine sechsmonatige frühere Er-
werbstätigkeit aus ( § 59 Abs. 3 SGB III).  

http://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Zugang_zu_Arbeit_mit_Duldung_November_2014.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__59.html
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Falls diese Bedingungen nicht erfüllt sind, gelten die-
selben Voraussetzungen, wie beim Zugang zu BAB 
(siehe Punkt 1.1.1). Das heißt: Nur Asylsuchende, bei 
denen ein „rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt 
zu erwarten ist“ haben unabhängig davon Anspruch 
auf die folgenden Leistungen ( § 132 Abs. 1 SGB III):

 ‣ Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) 
ab dem vierten Monat des Aufenthalts

 ‣ Ausbildungsbegleitende Hilfen (AbH) ab dem 
vierten Monat des Aufenthalts,

 ‣ Assistierte Ausbildung (AsA) ab dem vierten Mo-
nat des Aufenthalts.

 ‣ Eine tabellarische Übersicht hierzu finden Sie 
hier.

Die Bundesagentur für Arbeit sieht diese Vorausset-
zungen nach unserer Erfahrung ebenfalls nur bei 
Asylsuchenden aus den Staaten Syrien, Eritrea, So-
malia, Irak und Iran als erfüllt an. Dennoch empfieh-
lt es sich, bei der örtlichen Agentur für Arbeit auch 
für Asylsuchende auch aus den anderen Herkunfts-
staaten Förderanträge zu stellen, da diese in man-
chen Fällen durchaus anders entschieden haben, als 
dies von der Bundeszentrale vorgegeben worden ist.  

Seit dem 1. Januar 2018 zählen Asylsuchende aus Af-
ghanistan nicht mehr zum förderfähigen Personen-
kreis – allerdings ist davon auszugehen, dass Asyl-
suchende aus Afghanistan, die bereits vor 2018 in 
eine solche Maßnahme aufgenommen worden sind, 
diese auch zu Ende führen können. ( Schreiben der 
Bundesagentur für Arbeit vom 9. November 2017)

 ‣ Zur Kritik an dieser Gesetzesinterpretation und 
den Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung 
auch für Asylsuchende aus den anderen Her-
kunftsstaaten siehe Punkt 1.1.1.

1.1.9 Sprachförderung

Für Menschen  mit einer Aufenthaltsgestattung ist 
der Zugang zu den regulären Integrationskursen ( 
§ 44 Abs. 4 Nr. 1 AufenthG) und zu den Sprachkursen 
der Berufsbezogenen Deutschsprachförderung ( § 
45a Abs. 2 Satz 3 AufenthG) nur möglich, wenn bei 
ihnen ein „rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt 
zu erwarten“ ist. Nach Festlegung der Bundesregie-
rung und des BAMF ist dies nur für Asylsuchende 
aus Syrien, Eritrea, Somalia, Irak und Iran der Fall. An-
dere Gesichtspunkte einer prognostizierten „guten 
Bleibeperspektive“ (etwa die Berufsausbildung oder 
familiäre Bindungen) bleiben wie beim Zugang zur 
Ausbildungsförderung außer Betracht. 

 ‣ Zur Kritik an dieser Rechtsauffassung siehe Punkt 
1.1.1.

 ‣ Informationen und Antragsformulare zum Inte-
grationskurs und zur berufsbezogenen Deutsch-
sprachförderung finden Sie auf der Internetseite 
des BAMF.

1.1.10 Absicherung im Krankheitsfall

Während einer betrieblichen Berufsausbildung be-
steht eine Versicherungspflicht in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung ( § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V). Dies 
gilt auch während in diesem Rahmen stattfindender 
Praktika (z. B. Einstiegsqualifizierung EQ) bzw. wäh-
rend einer betrieblichen Berufsausbildung ohne Ar-
beitsentgelt ( § 5 Abs. 1 Nr. 10 SGB V).

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__132.html
http://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/ausbildungsfoerderung.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/20171108_Afghanistan_Zugang_SGB_III.e__002_.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/20171108_Afghanistan_Zugang_SGB_III.e__002_.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__44.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__45a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__45a.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__5.html
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1.2 Schulische Ausbildung, Studium, Schulbesuch

Für eine (rein) schulische Ausbildung, ein Studium 
oder den Schulbesuch ist keine Erlaubnis zur Be-
schäftigung durch die Ausländerbehörde erforder-
lich. Diese sind daher stets mit einer Aufenthaltsge-
stattung möglich.

Abb. 2  Lebensunterhaltssicherung während schulischer Ausbildung, Studium, Schulbesuch  
mit Aufenthaltsgestattung

15 
 

Lebensunterhaltssicherung während schulischer Ausbildung, Studium, 
Schulbesuch mit Aufenthaltsgestattung

Alle: AsylbLG: § 3

Erste 15 Monate Ab 16. Monat

Alle anderen:
 Antrag auf Härtefallleistungen gem. 
§ 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII i. V. m. § 2 AsylbLG
 Antrag auf Grundleistungen nach § 3 
AsylbLG wg. verfassungskonformer 
Auslegung

 In Schule bis Klasse 9, 
 ab Klasse 10 und bei den Eltern wohnend,
 Abendrealschule, Abendhauptschule, 
Abendgymnasium und mind. 30 Jahre alt:
§ 2 AsylbLG i.V.m. § 22 Abs. 2 SGB XII
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1.2.1 BAföG

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im 
Rahmen einer schulischen Berufsausbildung, des 
Schulbesuchs oder eines Studiums sind vorrangig 
durch BAföG zu erbringen. Menschen mit einer Auf-
enthaltsgestattung haben jedoch – selbst wenn sie 
die allgemeinen Voraussetzungen (etwa die Alters-
grenze) erfüllen sollten, nur Anspruch auf BAföG, 
wenn sie entweder

ÂÂ selbst bereits fünf Jahre in Deutschland leben 
und in dieser Zeit gearbeitet haben, oder

ÂÂ zumindest ein Elternteil innerhalb der letzten 
sechs Jahre mindestens drei Jahre in Deutschland 
gelebt und gearbeitet hat. In bestimmten Fällen 
reicht hier auch eine sechsmonatige frühere Er-
werbstätigkeit aus ( § 8 Abs. 3 BAföG).  

Die erleichterten Zugangsmöglichkeiten für be-
stimmte Gruppen von Asylsuchenden mit „guter 
Bleibeperspektive, wie sie für den Zugang zur Aus-
bildungsförderung nach dem SGB III eingeführt wor-
den sind (vgl. Punkt 1.1.1), hat der Gesetzgeber im 
BAföG aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht 
eingeführt. Dies hat zur Folge, dass der Zugang zum 
BAföG für Menschen mit einer Aufenthaltsgestat-
tung nur sehr selten bestehen dürfte.

1.2.2  Sozialhilfe (§ 3 AsylbLG) in den ersten 
15 Monaten des Aufenthalts

In den ersten 15 Monaten des Aufenthalts besteht 
auch während des Schulbesuchs, einer schulischen 
Ausbildung oder eines Studiums ein Anspruch auf 
Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG). Die Grundleistungen sehen keinen 
Leistungsausschluss während einer Ausbildung vor. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat 
dies in einem Schreiben vom 26. Februar 2016 aus-
drücklich bestätigt.

1.2.2  Sozialhilfe (§ 2 AsylbLG) nach den 
ersten 15 Monaten des Aufenthalts

Nach einem Aufenthalt von 15 Monaten besteht nor-
malerweise ein Anspruch auf die eigentlich besseren 
so genannten „Analogleistungen“ nach § 2 AsylbLG. 
Das heißt: Höhe und Form der AsylbLG-Leistungen 
richtet sich nach den Regelungen des SGB XII. Und 
hier sieht der nun anwendbare § 22 SGB XII einen 
Leistungsausschluss für eine Hilfe zum Lebensunter-
halt während einer „dem Grunde nach förderungsfä-
higen“ Ausbildung vor. Dieser Leistungsausschluss 
gilt auch dann, wenn die Ausbildung zwar förderfä-
hig ist, aber etwa wegen des „falschen“ Aufenthalts-
status keine Ausbildungsförderung erbracht wird 
oder diese nicht zur Sicherung des Lebensunterhalts 
ausreichen sollte. 

In bestimmten Fällen besteht allerdings doch 
ein Anspruch auf AsylbLG-Leistungen nach § 2 
AsylbLG ( § 22 Abs. 2 SGB XII). Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn

ÂÂ die Auszubildende bei den Eltern wohnt und 
deshalb keinen Anspruch auf BAföG hat ( § 2 
Abs. 1a BAföG) oder

ÂÂ Schülerinnen nur Anspruch auf das niedrige 
Schülerinnen-BAföG haben und bei ihren Eltern 
wohnen (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 BAföG), oder

ÂÂ sie eine Abendhauptschule, Abendrealschu-
le oder Abendgymnasium besucht und wegen 
Überschreitens der Altersgrenze von normaler-
weise 30 Jahren keinen Anspruch auf BAföG ha-
ben (§ 10 Abs. 3 BAföG).

Insbesondere für unbegleitet minderjährig einge-
reiste Flüchtlinge oder andere Asylsuchende ohne 
Eltern in Deutschland hilft dies jedoch oft nicht wei-
ter. Sie sind normalerweise von AsylbLG-Leistungen 
ausgeschlossen, auch wenn sie kein BAföG erhalten 
– dies gilt etwa auch für die Internationalen Förder-
klassen ab Klasse 10.

https://www.gesetze-im-internet.de/baf_g/__8.html
http://ggua.de/fileadmin/downloads/AsylbLG/Schreiben_BMAS_26.02.16-Leistungsgewaehrung_an_Studenten_nach_AsylbLG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__22.html
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Das Sozialamt kann jedoch auch in diesen Fällen Hil-
fe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG als Beihilfe 
oder als Darlehen erbringen, wenn es sich um einen 
„besonderen Härtefall“ handelt ( § 22 Abs. 1 Satz 2 
SGB XII). 

ÂÂ Nach einer Ablehnung des Asylantrags würde 
Anspruch auf BAföG bestehen, zuvor aber nicht. 
Dies ist eine willkürliche und sachlich nicht ge-
rechtfertigte Ungleichbehandlung und spricht 
für eine besondere Härte.

ÂÂ Deutsche oder andere ausländische Auszubil-
dende mit einem Aufenthaltstitel haben seit 
August 2016 in vielen Fällen einen Anspruch auf 
Leistungen nach dem SGB II, wenn kein oder zu 
wenig BAföG erbracht wird, damit das Existenz-
minimum auch in diesem Fall stets gesichert ist. 
Die Ausschlussregelung im § 7 Abs. 5 SGB II ist 
hierfür geändert worden. Eine vergleichbare An-
passung ist im SGB XII jedoch nicht erfolgt. Auch 
dies ist eine sachlich nicht zu rechtfertigende Un-
gleichbehandlung.

ÂÂ Der Gesetzgeber hat die Ausbildungsduldung 
in der Absicht eingeführt, Schulen und Betrof-
fenen größere Rechtssicherheit zu schaffen, die 
Integration zu fördern und die Fachkräftebasis zu 
sichern. V Diese Absicht des Gesetzgebers darf 
nicht über den Umweg eines Sozialleistungsaus-
schlusses torpediert werden.

ÂÂ Neben der Vollzeitausbildung ist es faktisch nicht 
möglich, einen Nebenjob auszuüben, ohne den 
Erfolg der Ausbildung zu gefährden.

ÂÂ Möglicherweise ist bereits ein erheblicher Teil 
der Ausbildung absolviert und steht der Ab-
schluss der Ausbildung bevor.

ÂÂ Möglicherweise ist die aktuelle Ausbildung die 
„objektiv belegbar die einzige Zugangsmöglichkeit 
zum Arbeitsmarkt“ (vgl.: BSG, Urteil vom 6. Sep-
tember 2007; B 14/7b AS 36/06 AR).

Einige Sozialämter sind sehr wohl von sich aus bereit, 
im Rahmen der Härtefallregelung Leistungen zu er-
bringen – auch weil sie wissen, dass dies die auch für 
sie kostengünstigste Lösung ist. 

Praxistipp:  
Antrag auf Leistungen nach der Härtefall-
regelung stellen

Falls kein BAföG erbracht wird oder dies zu niedrig 
für die Sicherung des Lebensunterhalts ist, sollte 
beim Sozialamt ein Antrag auf Leistungen nach 
der Härtefallregelung des § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII 
gestellt werden. Wenn das Sozialamt behauptet, 
dies sei nicht möglich, so stimmt dies nicht. Das 
Sozialamt ist verpflichtet, den Antrag anzuneh-
men ( § 20 Abs. 3 SGB X). Es ist verpflichtet, auf 
Verlangen einen schriftlichen Bescheid zu erlassen 
( § 33 SGB X). Dieser Bescheid muss begründet 
sein und auch die Gesichtspunkte der Ermes-
sensausübung enthalten ( § 35 SGB X). Gegen 
eine Ablehnung kann ein Widerspruch eingelegt 
werden. Gegen eine Widerspruchsablehnung 
kann eine Klage vor dem Sozialgericht eingelegt 
werden. Da es um eine akute Gefährdung des sozi-
alen Existenzminimums geht, kann zusätzlich ein 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
(Eilantrag) beim Sozialgericht gestellt werden ( 
§ 86b Abs. 2 SGG).

Das Problem an der Sache ist: Nur bei Vorliegen einer 
besonderen Härte kann das Sozialamt Leistungen er-
bringen. Es ist also sehr wichtig, diese Härtegründe 
ausführlich und individuell vorzutragen. Einige Argu-
mente können hierfür sein:

ÂÂ Bei Ablehnung der Leistungen müsste die Aus-
bildung abgebrochen werden. Dann würde 
wieder voller Leistungsanspruch auf Hilfe zum 
Lebensunterhalt bestehen – aber die Integration 
würde verhindert.

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__22.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__22.html
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=75604
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__33.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__35.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgg/__86b.html
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Mehrere Bundesländer haben zudem bereits Erlasse 
veröffentlicht, in denen sie den Sozialämtern emp-
fehlen, im Rahmen der Härtefallregelung Leistungen 
zu erbringen:

 ‣ Niedersachsen, Erlass vom 4. Oktober 2017

 ‣ Schleswig-Holstein, Erlass vom 10. Mai 2017

 ‣ Berlin, Erlass vom 28. Oktober 2016

 ‣ Bayern, Erlass vom 13. März 2018.

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat 
in wei Beschlüssen vom 13. Februar 2018 (L 8 AY 
1/18 B ER) und vom 17. April 2018 (L 8 AY 8/18 B ER) 
mit Hinweis auf den Erlass des Landes Niedersach-
sen angeordnet, nach § 2 AsylbLG im Rahmen der 
Härtefallregelung zu erbringen. Das LSG begründet 
dies auch mit der Ungleichbehandlung von SGB II-
Berechtigten und SGB XII / § 2 AsylbLG-Berechtigten 
und stellt die Frage, ob es sich bei dieser Ungleichbe-
handlung um eine unzulässige „willkürlich ungleiche 
Behandlung wesentlich gleicher Sachverhalte“ hande-
le. Das LSG sieht einen Härtefall als gegeben an, weil 
nunmehr „der Gesetzgeber jedoch andere Prioritäten 
(setze): hilfebedürftige junge Menschen sollen vorran-
gig eine Berufsausbildung aufnehmen bzw. beenden, 
auch wenn sie infolge dessen u. U. für mehrere Jahre auf 
staatliche Hilfe angewiesen sind (vgl. BT-Drs. 18/8041 
Seite 29). Dieser Perspektivwechsel ist im Rahmen der 
Härtefallprüfung zu berücksichtigen.“

 ‣ LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 13. Fe-
bruar 2018 (L 8 AY 1/18 B ER)

 ‣ LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 17. 
April 2018 (L 8 AY 8/18 B ER)

Das Sozialgericht Dresden hat zudem in einem Eil-
beschluss angeordnet, während einer schulischen 
Ausbildung an einer Abendhauptschule auch nach 
15 Monaten zumindest Leistungen nach § 3 AsylbLG 
weiter zu erbringen: 
„Allerdings gebietet eine verfassungskonforme Ausle-
gung des AsylbLG, dass dem Antragsteller derzeit jeden-
falls Leistungen nach § 3 AsylbLG zustehen. Dies folgt 
aus der überragenden Bedeutung des Grundrechts auf 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz-
minimums (Atz. 1 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG, 
vgl. BVerfG, Urteil vom 18. Juli 2012 – 1 BvL 10/10-). 
(…) Innerhalb der ersten 15 Monate des Aufenthalts in 
Deutschland hätte er trotz Teilnahme an der von ihm 
absolvierten Ausbildung ohne weiteres Anspruch auf 
Leistungen nach § 3 AsylbLG (…). Es ist kein sachlicher 
Grund ersichtlich, nach dem AsylbLG anspruchberech-
tigte Personen von Leistungen nach einer Verfestigung 
der Aufenthaltsdauer auszuschließen, die ihnen bei 
einem kürzeren Aufenthalt zustünden. (…) Die Vor-
schrift des § 2 Abs. 1 AsylbLG ist daher verfassungskon-
form einschränkend dahingehend auszulegen, dass im 
Falle eines Ausschlussgrundes nach dem SGB XII die In-
anspruchnahme von Leistungen nach § 3 AsylbLG un-
benommen bleibt.“

 ‣ SG Dresden, Beschluss vom 17. Januar 2018.

Allerdings ist die Rechtsprechung uneinheitlich. Es 
gibt auch negative Entscheidungen (so beispielswei-
se vom LSG NRW und Schleswig-Holstein).

http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/20171004_Erlass_Haertefallregelung____22_SGB_XII.pdf
https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/behoerden/Erlasse_ab_2012/Berufsausb_Leistungsgew_AsylbLG_Stand_10.5.17.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/AsylbLG_Ha__rte_BAFo__G_Berlin.pdf
https://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/2018_04_25____2_AsylbLG_i.V.m.____22_SGBXII_Hinweise_zu_foerderfaehigen_Ausbildungen_vom_13.03.2018.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/2018-02-13_Beschluss_LSG_neben_BAB_aufstockend_SGB_XII.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/2018-02-13_Beschluss_LSG_neben_BAB_aufstockend_SGB_XII.pdf
https://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/2018-04-17_LSG_Beschluss_Duldung_und_Bafoeg__002_.pdf
https://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/2018-04-17_LSG_Beschluss_Duldung_und_Bafoeg__002_.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/SG_DD_170118_SGB_XII_22.pdf
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1.2.4 Jugendhilfe / Hilfe für junge Volljährige

 ‣ Vgl. Nr. 1.1.4

1.2.5 Wohngeld

 ‣ Vgl. Nr. 1.1.5 

Allerdings dürfte ein Wohngeldanspruch in den we-
nigsten Fällen gegeben sein, da hierfür zumindest 
ein Grundeinkommen vorhanden sein muss, das mit 
dem Wohngeld aufgestockt wird. Dies ist während 
einer schulischen Ausbildung in aller Regel nicht der 
Fall.

1.2.6 Kindergeld

 ‣ Vgl. Nr. 1.1.6

1.2.7 Nebenjob neben der Ausbildung

 ‣ Vgl. Nr. 1.1.7

1.2.8 Sprachförderung

 ‣ Vgl.: Nr. 1.1.9

1.2.9 Absicherung im Krankheitsfall

In manchen Fällen besteht eine Versicherungspflicht 
in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Dies gilt für:

ÂÂ Studierende, die an einer Hochschule einge-
schrieben sind; normalerweise bis zum Ab-
schluss des 14. Fachsemesters, längstens bis zum 
30. Geburtstag (Ausnahmen sind möglich,  § 5 
Abs. 1 Nr. 9 SGB V), 

ÂÂ Personen, die ein im Rahmen der schulischen 
Ausbildung vorgeschriebenes (auch unbe-
zahltes) Praktikum absolvieren ( § 5 Abs. 1 Nr. 
10 SGB V) und

ÂÂ Personen, die eine schulische Ausbildung im 
Zweiten Bildungsweg (Abendhauptschule, 
Abendrealschule, Abendgymnasium) absolvie-
ren ( § 5 Abs. 1 Nr. 10 SGB V).

Die Beiträge zur Krankenkasse sind über das Sozial-
amt zu übernehmen: entweder im Rahmen von § 6 
AsylbLG für Personen (innerhalb der ersten 15 Mo-
nate) oder gem. der Härtefallregelung des § 22 Abs. 1 
Satz 2 SGB XII i. V. m. § 264 Abs. 2 SGB V (nach 15 Mo-
naten) ( vgl. Nr. 1.2.3). Für Personen in Jugendhilfe-
maßnahmen übernimmt das Jugendamt die Beiträge.

Für Schülerinnen, die eine rein schulische Ausbildung 
absolvieren oder eine allgemeinbildende Schule be-
suchen, entsteht keine Krankenversicherungspflicht. 
In diesem Fall hat das Sozialamt die Absicherung im 
Krankheitsfall zu übernehmen: entweder nach § 4 
AsylbLG (innerhalb der ersten 15 Monate) oder nach 
15 Monaten über §§ 47ff SGB XII. 

Praxistipp:  
Krankhilfe nicht vom Leistungsausschluss 
erfasst.

Die Übernahme der Krankenhilfe ist auch für Schü-
lerinnen nicht vom Leistungsausschluss des § 22 
Abs. 1 S. 1 SGB XII erfasst! Denn dieser Leistungs-
ausschluss bezieht sich nur auf „Leistungen nach 
dem Dritten und Vierten Kapitel“ – die Krankenhilfe 
ist jedoch eine Leistung nach dem 5. Kapitel.

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__48.html
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2. Personen mit Duldung

2.1 Betriebliche Berufsausbildung

Abb 3 Lebensunterhaltssicherung während betrieblicher Ausbildung mit Duldung:

Mit einer Duldung ( § 60a AufenthG) sind Per-
sonen „vollziehbar ausreisepflichtig“; die Duldung 
ist kein Aufenthaltstitel. Die Duldung wird dann 
erteilt, wenn eine Abschiebung aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder 

aus dringenden humanitären oder persönlichen 
Gründen nicht durchgeführt werden soll. Für eine 
qualifizierte Berufsausbildung muss in bestimm-
ten Fällen eine Ausbildungsduldung nach § 60a 
Abs. 2 Satz 4ff AufenthG erteilt werden.

21 
 

2 Personen mit Duldung 
Mit einer Duldung ( § 60a AufenthG) sind Personen „vollziehbar ausreisepflichtig“; 
die Duldung ist kein Aufenthaltstitel. Die Duldung wird dann erteilt, wenn eine 
Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder aus 
dringenden humanitären oder persönlichen Gründen nicht durchgeführt werden soll. 
Für eine qualifizierte Berufsausbildung muss in bestimmten Fällen eine 
Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 Satz 4ff AufenthG erteilt werden.

2.1 Betriebliche Berufsausbildung 
 

Lebensunterhaltssicherung während betrieblicher Ausbildung mit Duldung:

Alle: AsylbLG: § 3

Erste 15 Monate

Während einer betrieblichen Berufsausbildung
 BAB

Ab 16. Monat

Während außerbetrieblicher
Berufsausbildung, oder wenn BAB zu niedrig:
 Antrag auf Härtefallleistungen nach 
§ 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII i. V. m. § 2 
AsylbLG
 Antrag auf Grundleistungen nach § 3 
AsylbLG wg. verfassungskonformer 
Auslegung

In Ausbildung und bei den Eltern wohnend:
 § 2 AsylbLG i. V. m. § 22 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__60a.html
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Für die Aufnahme einer betrieblichen Berufsausbil-
dung ist eine „Erlaubnis zur Beschäftigung“ durch 
die Ausländerbehörde (Arbeitserlaubnis) erforder-
lich. Die Erteilung ist eine Ermessensentscheidung. 
Hierbei muss auch das Interesse des Gesetzgebers 
berücksichtigt werden, die Fachkräftebasis zu si-
chern und die frühzeitige Integration zu fördern. Es 
besteht zumindest Anspruch auf Ausstellung eines 
begründeten Bescheids, aus dem die Ermessensab-
wägung hervorgeht ( § 37 VwVfG; § 39 VwVfG). Bei 
einer Ablehnung kann gegen die Entscheidung in 
manchen Bundesländern ein Widerspruch eingelegt 
werden, in den meisten Bundesländern muss man 
unmittelbar eine Klage beim Verwaltungsgericht ein-
legen. Zusätzlich sollte beim Verwaltungsgericht ein 
„Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung“ 
(Eilantrag) gestellt werden ( § 123 VwGO).

Mit einer Duldung gibt es drei Fälle, in denen eine 
Arbeitserlaubnis nicht erteilt werden darf. Dies gilt 
dann, wenn:

ÂÂ die Auszubildende sich in das Inland begeben 
hat, „um Leistungen nach dem Asylbewerberlei-
stungsgesetz zu erlangen“,

ÂÂ aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihr aus 
Gründen, die sie selbst zu vertreten hat, nicht 
vollzogen werden können oder

ÂÂ sie Staatsangehörige eines „sicheren Herkunfts-
staates“ nach § 29a des Asylgesetzes ist ( vgl.: 
hier) und ihr nach dem 31. August 2015 gestell-
ter Asylantrag abgelehnt wurde ( § 60a Abs. 6 
AufenthG).

Diese Punkte sollen an dieser Stelle nicht ausführlich 
besprochen werden. Nähere Infos dazu finden Sie in 
der Arbeitshilfe des Paritätischen zur Ausbildungs-
duldung ( siehe hier). 

2.1.1 Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

Menschen mit einer Duldung haben Anspruch auf 
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 

ÂÂ während einer betrieblichen Ausbildung, wenn 
sie – unabhängig vom Herkunftsland – sich seit 
insgesamt 15 Monaten in Deutschland aufhalten 
( § 59 Abs. 2 SGB III) oder

ÂÂ während berufsvorbereitender Bildungsmaß-
nahmen, wenn sie sich bereits seit sechs Jahren 
in Deutschland aufhalten ( § 132 Abs. 2 Nr. 2 
SGB III).

Während einer außerbetrieblichen Berufsausbildung 
besteht hingegen nur dann Anspruch auf BAB, wenn 
die Voraussetzungen des § 59 Abs. 3 SGB III erfüllt 
sind. Nach dieser Auffangnorm müssen die Auszubil-
denden entweder

ÂÂ selbst bereits fünf Jahre in Deutschland leben 
und in dieser Zeit gearbeitet haben, oder

ÂÂ zumindest ein Elternteil innerhalb der letzten 
sechs Jahre mindestens drei Jahre in Deutschland 
gelebt und gearbeitet hat. In bestimmten Fällen 
reicht hier auch eine sechsmonatige frühere Er-
werbstätigkeit aus ( § 59 Abs. 3 SGB III).  

2.1.2  Sozialhilfe (§ 3 AsylbLG) in den ersten 
15 Monaten des Aufenthalts

 ‣ Vgl. Nr. 1.1.2 

https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__37.html
https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__39.html
https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/__123.html
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/anlage_ii.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__60a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__60a.html
http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/fluechtlingshilfe/publikationen/
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__59.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__132.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__132.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__59.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__59.html
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2.1.3  Sozialhilfe (§ 2 AsylbLG) nach den 
ersten 15 Monaten des Aufenthalts

 ‣ Vgl.: Nr. 1.1.3

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen 
hat in zwei Beschlüssen vom 13. Februar 2018 (L 8 
AY 1/18 B ER) mit Hinweis auf den Erlass des Landes 
Niedersachsen angeordnet, einem geduldeten Aus-
zubildenden ergänzend zu Ausbildungsentgelt und 
BAB, Leistungen nach § 2 AsylbLG im Rahmen der 
Härtefallregelung zu erbringen. Das LSG begründet 
dies auch mit der Ungleichbehandlung von SGB II-
Berechtigten (die seit August 2016 auch während 
Ausbildungen stets aufstocken können) und SGB XII 
/ § 2 AsylbLG-Berechtigten (die dies nicht können) 
und stellt die Frage, ob es sich bei dieser Ungleichbe-
handlung um eine unzulässige „willkürlich ungleiche 
Behandlung wesentlich gleicher Sachverhalte“ hande-
le. Das LSG sieht einen Härtefall als gegeben an, weil 
nunmehr „der Gesetzgeber jedoch andere Prioritäten 
(setze): hilfebedürftige junge Menschen sollen vorran-
gig eine Berufsausbildung aufnehmen bzw. beenden, 
auch wenn sie infolge dessen u. U. für mehrere Jahre auf 
staatliche Hilfe angewiesen sind (vgl. BT-Drs. 18/8041 
Seite 29). Dieser Perspektivwechsel ist im Rahmen der 
Härtefallprüfung zu berücksichtigen.“

 ‣ LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 13. Fe-
bruar 2018 (L 8 AY 1/18 B ER)

 ‣ LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 17. 
April 2018 (L 8 AY 8/18 B ER)

Das Sozialgericht Hamburg hat darüber hinaus am 
7. September 2016 ausdrücklich einen Anspruch auf 
Leistungen im Rahmen der Härtefallregelung des § 
22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII für eine geduldete Person 
in einer außerbetrieblichen Berufsausbildung aner-
kannt ( SG Hamburg, Beschluss vom 7. September 
2016, S 8 AY 56/16 ER).

2.1.4  Jugendhilfe / Hilfe für junge  
Volljährige

 ‣ Vgl. Nr. 1.1.4

Die dort beschriebenen Regelungen sind auf Per-
sonen mit einer Duldung übertragbar.

2.1.5 Wohngeld

 ‣ Vgl. Nr. 1.1.5

Die dort beschriebenen Regelungen sind auf Per-
sonen mit einer Duldung übertragbar. Auch Per-
sonen mit Duldung können Wohngeld beanspru-
chen.

2.1.6 Kindergeld

 ‣ Vgl. Nr. 1.1.6

Die dort beschriebenen Regelungen sind auf 
Personen mit einer Duldung übertragbar. Auch 
Personen mit Duldung können Kindergeld unter den 
dort beschriebenen Regelungen beanspruchen.

2.1.7 Nebenjob neben der Ausbildung

 ‣ Vgl. Nr. 1.1.7

Die dort beschriebenen Regelungen sind auf Per-

http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/2018-02-13_Beschluss_LSG_neben_BAB_aufstockend_SGB_XII.pdf
http://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/2018-02-13_Beschluss_LSG_neben_BAB_aufstockend_SGB_XII.pdf
https://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/2018-04-17_LSG_Beschluss_Duldung_und_Bafoeg__002_.pdf
https://ggua.de/fileadmin/downloads/ausbildungsfoerderung/2018-04-17_LSG_Beschluss_Duldung_und_Bafoeg__002_.pdf
https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/behoerden/Erlasse_ab_2012/Berufsausbildung_Leistungsgew_AsylbLG_SG_HH-S_28_AY_56-16_ER.pdf
https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/behoerden/Erlasse_ab_2012/Berufsausbildung_Leistungsgew_AsylbLG_SG_HH-S_28_AY_56-16_ER.pdf
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sonen mit einer Duldung übertragbar.

2.1.5  Weitere ausbildungsbezogene  
Fördermöglichkeiten

Neben der finanziellen Förderung durch eine BAB ver-
fügt die Arbeitsagentur über eine Palette zusätzlicher 
Fördermöglichkeiten, um die Ausbildungsreife herzu-
stellen und die Ausbildung pädagogisch zu flankieren. 
Auch beim Zugang zu diesen Instrumenten bestehen 
teilweise Einschränkungen für Personen mit Duldung. 

ÂÂ Keine ausländerrechtliche Einschränkung be-
steht für eine Einstiegsqualifizierung (EQ) ( § 
54a SGB III). Hierfür ist jedoch eine konkrete Ar-
beitserlaubnis durch die Ausländerbehörde er-
forderlich, die ohne Zustimmung durch die Bun-
desagentur für Arbeit erteilt werden kann.

Für alle folgenden Förderinstrumente bestehen 
hingegen Einschränkungen. Geduldete haben An-
spruch auf die folgenden Leistungen ( § 132 Abs. 
2 Nr. 1 und 2 SGB III):

ÂÂ Ausbildungsbegleitende Hilfen (AbH) ab dem 
13. Monat des Aufenthalts,

ÂÂ Assistierte Ausbildung (AsA) ab dem 13. Monat 
des Aufenthalts ( § 132 Abs. 2 Nr. 1 SGB III)

ÂÂ Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) 
nach sechs Jahren Aufenthalt ( § 132 Abs. 2 Nr. 
2 SGB III).

ÂÂ Eine tabellarische Übersicht hierzu finden Sie hier.

Sollten diese Voraussetzungen nicht erfüllt sein, be-
steht Anspruch auf die Förderleistungen unter Um-
ständen nach der Auffangnorm des § 59 Abs. 3 SGB 
III. Danach haben Auszubildende auch mit einer Dul-
dung Anspruch auf sämtliche Leistungen, wenn sie

ÂÂ selbst bereits fünf Jahre in Deutschland leben 
und in dieser Zeit gearbeitet haben, oder

ÂÂ zumindest ein Elternteil innerhalb der letzten 
sechs Jahre mindestens drei Jahre in Deutschland 
gelebt und gearbeitet hat. In bestimmten Fällen 
reicht hier auch eine sechsmonatige frühere Er-
werbstätigkeit aus ( § 59 Abs. 3 SGB III).  

2.1.9 Sprachförderung

Für Menschen  mit einer Duldung ist der Zugang zu den 
regulären Integrationskursen ( § 44 Abs. 4 Nr. 2 Auf-
enthG) und zu den Sprachkursen der Berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung ( § 4 Abs. 1 Satz 2 DeuFöV) 
nur möglich, wenn sie über eine so genannte „Ermessens-
duldung“ nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG verfügen. 

Es handelt sich dabei um eine Duldung, die von der 
Ausländerbehörde erteilt werden kann, obwohl eine 
Abschiebung eigentlich möglich wäre – beispielswei-
se, um noch einen Schulabschluss zu ermöglichen 
oder während einer ausbildungsvorbereitenden Maß-
nahme (z. B. EQ). Die Ausbildungsduldung, über die der 
Großteil der Zielgruppe dieser Arbeitshilfe verfügen 
dürfte, ist jedoch keine Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 
3, sondern nach § 60a Abs. 2 Satz 4ff AufenthG. Den-
noch dürften auch Personen mit der Ausbildungsdul-
dung einen Anspruch auf Zulassung zu den genann-
ten Sprachkursen besitzen, da es sich um eine noch 
„bessere“ Form der Duldung als die Ermessensdul-
dung handelt. Rechtssystamtisch handelt es sich zu-
dem wohl um eine Konkretisierung und Spezifizierung 
der Ermessensduldung. Auf dem Wege des „Erst-Recht-
Schlusses“ ist daher eine Zulassung zu gewähren.

Praxistipp:  
Kennzeichnung der Duldung

Die Erfahrung zeigt, dass viele Ausländerbehörden 
nicht ausdrücklich die Form der Duldung vermer-
ken – also manchmal nicht den konkreten Para-
grafen (§ 60a Abs. 2 Satz 3 bzw. Satz 4ff AufenthG), 
sondern nur die allgemeine Rechtsgrundlage für 
die Duldung hineinschreiben (z. B. „§ 60a Abs. 2 
AufenthG“). Um die Zulassung zu den Sprach-
kursen bekommen zu können, empfiehlt es sich 
daher, diesen Vermerk bei der Ausländerbehörde 
korrigieren zu lassen.

2.1.10 Absicherung im Krankheitsfall

 ‣ Vgl. Nr. 1.1.10

Die dort beschriebenen Regelungen sind auf Per-
sonen mit einer Duldung übertragbar.

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__54a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__54a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__132.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__132.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__132.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__132.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__132.html
http://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/ausbildungsfoerderung.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__59.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__44.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__44.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/ESF/01_Grundlagen/vo-berufsbezogene-deutschsprachfoerderung.pdf;jsessionid=853DCF2792DF31774EE67A4C395A537E.2_cid286?__blob=publicationFile
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__60a.html
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2.2 Schulische Ausbildung, Studium, Schulbesuch

Für eine (rein) schulische Ausbildung, ein Studium 
oder den Schulbesuch ist keine Erlaubnis zur Be-
schäftigung durch die Ausländerbehörde erforder-
lich. Dies ist daher stets mit einer Duldung möglich.

Abb. 4: Lebensunterhaltssicherung während schulischer Ausbildung, Studium, Schulbesuch mit Duldung
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2.2 Schulische Ausbildung, Studium, Schulbesuch 
Für eine (rein) schulische Ausbildung, ein Studium oder den Schulbesuch ist keine 
Erlaubnis zur Beschäftigung durch die Ausländerbehörde erforderlich. Dies ist daher 
stets mit einer Duldung möglich.

Lebensunterhaltssicherung während schulischer Ausbildung, Studium, 
Schulbesuch mit Duldung

Alle: AsylbLG: § 3

Erste 15 Monate Ab 16. Monat

ansonsten:
BAföG

 In Schule bis Klasse 9 oder
 ab Klasse 10 und bei den Eltern wohnend oder
 Abendrealschule, Abendhauptschule, 
Abendgymnasium und mind. 30 Jahre alt:
§ 2 AsylbLG i.V.m. § 22 Abs. 2 SGB XII

Wenn BAföG zu niedrig:
 Antrag auf Härtefallleistungen nach 
§ 22 Abs. 1 Satz 2 SGB XII i. V. m. § 2 
AsylbLG
 Antrag auf Grundleistungen nach § 3 
AsylbLG wg. verfassungskonformer 
Auslegung
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2.2.1 BAföG

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im 
Rahmen einer schulischen Berufsausbildung, des 
Schulbesuchs oder eines Studiums sind vorran-
gig durch BAföG zu erbringen. Menschen mit einer 
Duldung haben – wenn sie die allgemeinen Bedin-
gungen (z. B. die Altersgrenze) erfüllen – Anspruch 
auf BAföG, wenn sie seit 15 Monaten in Deutschland 
leben ( § 8 Abs. 2a BAföG).

Sie haben unter Umständen auch schon vorher An-
spruch auf BAföG, wenn zumindest ein Elternteil 
innerhalb der letzten sechs Jahre mindestens drei 
Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet hat. In 
bestimmten Fällen reicht hier auch eine sechsmona-
tige frühere Erwerbstätigkeit der Eltern aus ( § 8 
Abs. 3 Nr. 2 BAföG).  

2.2.2  Sozialhilfe (§ 3 AsylbLG) in den ersten 
15 Monaten des Aufenthalts

 ‣ Vgl.: Nr. 1.1.2 

2.2.3  Sozialhilfe (§ 2 AsylbLG) nach den 
ersten 15 Monaten des Aufenthalts

 ‣ Vgl.: Nr. 1.1.3

2.2.4  Jugendhilfe / Hilfe für junge  
Volljährige

 ‣ Vgl. Nr. 1.1.4

Die dort beschriebenen Regelungen sind auf Per-
sonen mit einer Duldung übertragbar.

2.2.5 Wohngeld

Vgl. Nr. 1.1.5

Die dort beschriebenen Regelungen sind auf Per-
sonen mit einer Duldung übertragbar. Auch Personen 
mit Duldung können Wohngeld beanspruchen.

2.2.6 Kindergeld

 ‣ Vgl. Nr. 1.1.6

Die dort beschriebenen Regelungen sind auf Per-
sonen mit einer Duldung übertragbar. Auch Per-
sonen mit Duldung können Kindergeld unter den 
dort beschriebenen Regelungen beanspruchen.

2.2.7 Nebenjob neben der Ausbildung

 ‣ Vgl. Nr. 1.1.7

Die dort beschriebenen Regelungen sind auf Per-
sonen mit einer Duldung übertragbar.

2.2.8 Sprachförderung

 ‣ Vgl.: Nr. 2.1.9

2.2.9 Absicherung im Krankheitsfall

Vgl.: Nr. 1.2.9

https://www.gesetze-im-internet.de/baf_g/__8.html
https://www.gesetze-im-internet.de/baf_g/__8.html
https://www.gesetze-im-internet.de/baf_g/__8.html
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